



Teilnahmebedingungen und Datenschutz 


1. Veranstalter


Veranstalter des Community Ride „Deichklassiks“ (nachfolgend „Veranstaltung“) ist 
der


Radsportverein Altona e. V.  
Bahrenfelder Str. 32, 22765 Hamburg 
Vertreten durch den Vorstand Sönke Martensen und Marek Dutkowski

deichklassiks@rv-altona.de


⸻


2. Art der Veranstaltung


Die „Deichklassiks“ ist eine Community Ride mit touristischem Charakter und 
ausdrücklich keine Wettkampf- oder Rennveranstaltung.


Es erfolgt:


• keine Zeitnahme,

• keine Platzierung,

• keine Wertung im sportrechtlichen Sinn.


Die Veranstaltung findet auf öffentlichen Straßen und Wegen statt. Die Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind jederzeit einzuhalten.


⸻


3. Teilnahmevoraussetzungen


Teilnahmeberechtigt sind Personen, die gesundheitlich in der Lage sind, die 
jeweilige Strecke sicher zu bewältigen.


Minderjährige:


• Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung einer 
erziehungsberechtigten Person.


• Kinder unter [Alter einsetzen] Jahren dürfen nur in Begleitung einer 
volljährigen Aufsichtsperson teilnehmen.


Die Teilnehmenden handeln eigenverantwortlich.
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4. Anmeldung und Vertragsschluss


Die Anmeldung erfolgt online oder vor Ort.


Mit Zugang der Anmeldebestätigung bzw. Entrichtung der Startgebühr kommt der 
Teilnahmevertrag zustande. Mit der Anmeldung werden diese 
Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt.


Der Veranstalter ist berechtigt, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen.


⸻


5. Startgeld


Die Höhe des Startgeldes ergibt sich aus der jeweils veröffentlichten 
Ausschreibung.


Bei Nichtantritt, Abbruch oder Ausschluss von der Veranstaltung besteht 
grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes, sofern nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.


⸻


6. Verkehrssicherheit und Ausrüstung


Es dürfen ausschließlich verkehrssichere Fahrräder verwendet werden.


Die Teilnehmenden sind selbst dafür verantwortlich, dass:


• das Fahrrad technisch einwandfrei ist,

• die Ausrüstung den gesetzlichen Vorschriften entspricht,

• insbesondere Bremsen und Beleuchtung funktionstüchtig sind.


Das Tragen eines Fahrradhelms wird dringend empfohlen / ist verpflichtend.

(Nichtzutreffendes bitte streichen.)


Der Veranstalter ist berechtigt, Personen mit erkennbaren Sicherheitsmängeln von 
der Teilnahme auszuschließen.
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7. Verhalten während der Veranstaltung


Alle Teilnehmenden verpflichten sich:


• die StVO einzuhalten,

• Weisungen des Veranstalters sowie eingesetzter Helferinnen und Helfer 

Folge zu leisten,

• andere Verkehrsteilnehmende nicht zu gefährden oder zu behindern,

• die Natur und Umwelt zu schützen,

• Abfälle ausschließlich an vorgesehenen Stellen zu entsorgen.


Die Strecke ist nicht abgesperrt. Mit Verkehr, Straßenschäden, 
Witterungseinflüssen sowie sonstigen Gefahren ist jederzeit zu rechnen.


Alkohol- oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit führt zum sofortigen Ausschluss 
von der Veranstaltung.


⸻


8. Haftung


Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.


Der Veranstalter haftet unbeschränkt:


• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

• bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,

• nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes,

• soweit zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften bestehen.


Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Veranstalter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
der Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht.


Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.


Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für:


• Unfälle,

• Sturzschäden,

• Verlust oder Diebstahl von Gegenständen,

• Schäden an Fahrrädern oder Ausrüstung,

• wetterbedingte Beeinträchtigungen.


Soweit gesetzlich zulässig, gilt der Haftungsausschluss auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Helfenden des Veranstalters.
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9. Medizinische Versorgung


Die Teilnehmenden erklären mit der Anmeldung, gesundheitlich zur Teilnahme in 
der Lage zu sein.


Im Notfall dürfen durch den Veranstalter oder durch ihn beauftragte Dritte 
medizinische Erstmaßnahmen veranlasst werden, sofern die betroffene Person 
hierzu selbst nicht mehr in der Lage ist.


⸻


10. Datenschutz


Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO).


Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten werden ausschließlich:


• zur Durchführung der Veranstaltung,

• zur Teilnehmerverwaltung,

• zur Kommunikation im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

verarbeitet.


Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Veranstaltungsdurchführung 
erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist.


Weitere Informationen ergeben sich aus der Datenschutzerklärung unter:

https://www.rv-altona.de/datenschutzerklaerung


⸻


11. Foto- und Filmaufnahmen


Während der Veranstaltung können Foto-, Film- und Tonaufnahmen erstellt 
werden.


Mit der Teilnahme erklärt sich die teilnehmende Person damit einverstanden, dass 
diese Aufnahmen vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung für:


• Öffentlichkeitsarbeit,

• Presseberichterstattung,

• soziale Medien,

• Vereinsdarstellung,

• Dokumentation der Veranstaltung


verwendet werden dürfen, soweit keine berechtigten Interessen der betroffenen 
Person entgegenstehen.
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12. Änderungen, Abbruch und Absage


Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung aus wichtigem Grund zu ändern, 
abzubrechen oder abzusagen.


Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei:


• extremen Wetterbedingungen,

• behördlichen Anordnungen,

• Sicherheitsbedenken,

• höherer Gewalt.


In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung oder 
auf Ersatz sonstiger Aufwendungen der Teilnehmenden.


⸻


13. Salvatorische Klausel


Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
unberührt.


⸻


14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand


Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


Soweit gesetzlich zulässig, ist Gerichtsstand der Sitz des Veranstalters.


⸻


Stand: Mai 2026
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